
Kantonale Volksinitiative 
"Landschaftsinitiative" 
 
Gestützt auf Art. 1ff des Gesetzes über das Vorschlagsrecht des Volkes reichen die unterzeichnenden, 
im Kanton Zürich Stimmberechtigten folgendes Initiativbegehren ein (Begründung Rückseite): 
Das Gesetz über die Raum planung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz) des Kantons Zürich vom 7. Sep-
tember 1975 wird wie folgt geändert: 
§ 23 Abs. 1: Im Landschaftsplan sind, soweit von (neu) nationaler oder kantonaler Bedeutung, zu bezeichnen: (...) 
 d) die Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie weitere Objekte, die aus Gründen des Natur- und Hei-

matschutzes erhalten oder wiederhergestellt werden sollen und nicht vom Siedlungsplan erfasst sind; 
(...) 

§ 23 Abs. 3 (neu): Alle im Kanton Zürich gelegenen Flächen, die im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung verzeichnet sind, sind als Landschaftsschutzgebiete im Sinn von Abs. 1 lit. d 
zu bezeichnen. 

§ 203 Abs. 1: Schutzobjekte sind: (...) 
 abis) (neu): alle im Kanton Zürich gelegenen Flächen, die im Bundesinventar der Landschaften und Na-

turdenkmäler von nationaler Bedeutung enthalten sind;  (...) 
Übergangsbestimmung: Die Massnahmen zur Umsetzung der geänderten § 23 Abs. 1 und 3 sowie § 203 Abs. 1 lit. abis – 

insbesondere die Änderung des Richtplans – erfolgen innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der 
Annahme der Gesetzesänderung in der Volksabstimmung. 

 
Beginn der Unterschriftensammlung: 11. Januar 2002 (Dauer 6 Monate, bis 10. Juli 2002) 
Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, macht sich strafbar. (Art. 282 StGB) 
 

Bitte Bogen sofort zurücksenden, auch wenn er nur teilweise ausgefüllt ist 
 
Gemeinde: .................................................................. Bitte eigenhändig eintragen! 
(alle Unterzeichnenden auf diesem Bogen müssen in derselben Gemeinde  Wohnsitz  haben) 
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1 
 

    

2 
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Nur durch die Gemeinde auszufüllen: 
Die unterzeichnende zuständige Amtsperson bestätigt hiermit, Ort, Datum: ............................................................ 
dass die (Anzahl) .............. UnterzeichnerInnen in der Zuständige Amtsperson:  
obgenannten Gemeinde stimmberechtigt sind. (Amtsstempel, Unterschrift) .................................... 
 
 
Bitte ganz oder teilweise ausgefüllte Bögen sofort zurücksenden an: 
Komitee "Landschaftsinitiative" 
c/o Pro Natura Zürich 
Wiedingstr. 78, 8045 Zürich 
Tel. 01 463 07 74 
Fax 01 461 47 78 
Postcheck-Konto 85–7656–6 



"Landschaftsinitiative": Begründung 
Dem Hasen zuliebe! 
Wo sich der Hase freut, ist es dem Menschen wohl. Denn der Hase hat keine Wahl zwischen Beton und Natur und zeigt 
uns, wo eine Landschaft noch stimmt. Offene Weite, Ruhe und vielfältige Natur sind seine Vorlieben, die er mit uns teilt. 
Landschaftsschutz bedeutet, den Hasen schützen. 
Unsere Landschaft: Der wahre Reichtum! 
Sei es als Argument auf der Suche nach Arbeitnehmern/-innen, sei es bei der Vermeidung von stressbedingten 
Gesundheitskosten, sei es als Einkommen für die ländliche Bevölkerung: die Zürcher Landschaft ist ein wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor und von unschätzbarem Wert. Oder in Zahlen ausgedrückt: Von unschätzbarem Wert. Schützen wir die 
Landschaft, helfen wir der Wirtschaft. 
Erholungsgebiete vor die Haustür! 
Wir können beim Spazieren Kräfte tanken, beim Biken die Sinne durchlüften oder beim Faulenzen die Seele baumeln lassen. 
Nach Lust und Laune und ganz in der Nähe. Denn das Wertvollste im Kanton Zürich gibt es völlig umsonst: Landschaft und 
Natur. Sorgen wir für unser wertvollstes Gut: eine intakte Landschaft und Natur. 
Naturnahe Landwirtschaft statt Tierfabriken! 
In Landschaftsschutzgebieten kann die Schweizer Landwirtschaft ihre Stärken ausspielen: ökologisch sinnvolle Produktion, 
mit Rücksicht auf Natur und Landschaft. Fehlentwicklungen wie Tierfabriken, riesige Maschinenhallen und Hors-sol-
Gewächshäuser stehen abseits. Naturnahe Landwirtschaft braucht mehr Landschaftsschutz. 
 
Initiativkomitee 
Dr. Jürg Bloesch, Präsident Rheinaubund, Stauffacherstr. 159, 8004 Zürich. Markus Eisenlohr, Präsident Zürcher Vogel-
schutz, Bächlistr. 14, 8805 Richterswil. Leo Lorenzo Fosco, Präsident Pro Natura Zürich, Mühlezelgstr. 44, 8047 Zürich. 
Dr. Bruno Kläusli, Präsident Zürcher Heimatschutz, Grosswiesenstr. 153, 8051 Zürich. Prof. Dr. Frank Klötzli, Vegeta-
tionsökologe, Gartenstr. 13, 8304 Wallisellen. Dr. Marianne Klug, Zoologin, Rütistr. 22, 8032 Zürich. Peter Knaus, Präsi-
dent WWF Zürich, Jungstr. 8, 8050 Zü rich. Prof. Dr. Elias Landolt, Geobotaniker, Spiegelgasse 12, 8001 Zürich. Dr. Bar-
bara Leuthold Hasler, Bergführerin SAC, Sonnenbergstr. 23, 8308 Illnau. Dr. Gret Lott, Vizepräsidentin Zürcher Vogel-
schutz, Im Gsteig 21, 8713 Uerikon. Prof. Dr. Bernhard Nievergelt, Vizepräsident Pro Natura Zürich, Burenweg 52, 8053 
Zürich. Dr. Daniela Pauli, Geschäftsführerin Forum Biodiversität Schweiz, Wiedingstr. 44, 8055 Zü rich. Dr. Hans Sigg, Mit-
telschullehrer, Brühlbergstr. 64, 8400 Winterthur. Katrin Vogelbach, Präsidentin Tierschutzbund Zürich, Scheideggstr. 96, 
8038 Zürich. Prof. Dr. Hansruedi Wildermuth, Mittelschullehrer, Haltbergstr. 43, 8630 Rüti 
 
 
BITTE NICHT ABTRENNEN, NUR FALTEN! 
 
WICHTIG 
BITTE SOFORT EINSENDEN! 
 
An das 
Komitee "Landschaftsinitiative" 
c/o Pro Natura Zürich 
Wiedingstr. 78 
8045 Zürich 
 


